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Hygienekonzept - Handball 

Sporthalle Waldau 
Im Rahmen der SARS-CoV-2 Pandemie 

 

 

Gültigkeit ab 01.10.2021 
 

Hygienebeauftragter:  Mathias Jünemann, Schröderplatz 3, 34123 Kassel  

   Mobil: 01578 7273790 

   Mail: handball@tuspo-waldau.de 

 

Adresse:  Sporthalle Waldau, Stegerwaldstraße 45, 34123 Kassel 
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Vorwort 

Grundsätzlich gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Verordnungen des Landes Hessen, 

nachzulesen unter:  

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen 

 

Regelung 

Der Turn- und Sportverein 1889 e.V. Kassel-Waldau (Tuspo Waldau) legt fest, dass bei 

Veranstaltungen der Handballabteilung im Rahmen des regulären Spielbetriebs die 3G Regel greift. 

Zutritt zur Sportanlage erhalten nur Personen die als vollständig geimpft, genesen oder negativ 

getestet gelten. 

Anreise 

 

Der Zutritt zur Halle erfolgt über die vorgesehenen und ausgeschilderten Zugangswege. Zwecks 

Vermeidung von Schlangenbildung, bitten wir nur die vorgesehenen Ein und Ausgänge zu nutzen. 

  

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
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Organisation 

In der Halle befinden ausreichen Warnhinweise und Handlungsanweisungen zum Tragen einer Maske 

und einhalten des Mindestabstands, dennoch erfolgt die Durchsetzung des Hygienekonzepts 

zusätzlich durch Ordner. Die Ordner tragen sichtbar eine Markierung und sind berechtigt die 

Hygienemaßnahmen durchzusetzen und notfalls bei Missachtung des Hygienekonzepts einen 

Platzverweis auszusprechen.  

Wir akzeptieren alle gültigen Nachweise einer vollständigen Impfung oder Genesung. Der Negativtest 

darf nicht älter als 48h sein, ausgenommen davon sind Jugendliche die im Rahmen der schulischen 

Testung ein lückenloses Testheft nachweisen können.  

Hygienemaßnahmen 

- Es besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske für den 

gesamten Zuschauerbereich inkl. Servicebereich mit Möglichkeit zum einnehmen von 

Getränken und Mahlzeiten. 

Ausnahme: Die Maske darf zum Verzehr von Speisen und Getränken kurzzeitig abgenommen 

werden. 

Ausnahme: Personen die unmittelbar am Spielbetrieb teilnehmen oder beteiligt sind 

(Schiedsrichter, Trainer, Betreuer) 

- Der Mindestabstand von 1,5m ist für den gesamten Zuschauerbereich und Servicebereich 

einzuhalten. 

Ausnahme: Personen eines Hausstandes 

- Wir bitten Sie die Hände beim Betreten der Halle zu desinfizieren, eine entsprechende 

Möglichkeit ist für Sie eingerichtet. 

- Das Betreten und Verlassen der Halle erfolgt über die für Sie markierten Zugangswege (siehe 

Bild „Anreise“ auf Seite 2). 

 

 


